
           

                                              

b.w. 

Entgeltordnung Rock-Pop-Werkstatt            
gültig ab 1. September 2

 
 
§ 1  Die Rock-Pop-Werkstatt ist eine Abteilung der Musikschule Mittlere Nahe e.V..  
 

§ 2   Zur Zahlung des Entgeltes sind die Unterrichtsteilnehmer(innen), bei Minderjährigen 
deren gesetzliche Vertreter verpflichtet. 

 

§ 3  Die Schulleitung kann in Ausnahmefällen, insbesondere bei sozialen Härtefällen und im 
Rahmen der Begabtenförderung, das Unterrichtsentgelt ermäßigen. 

 

§ 4  Das Unterrichtsentgelt ist in monatlichen Raten zu 1/12 des Jahresentgeltes jeweils  
  zum 1. eines Monats fällig und wird im Lastschriftverfahren eingezogen. 
 

§ 5  Die Musikschule gewährt Familienermäßigung für weiteren Instrumental- und 
Gesangsunterricht, sofern ein Familienmitglied Einzelunterricht von wöchentlich  

  45 Minuten Dauer oder Unterricht im Modell Extended erhält. Die Ermäßigung beträgt 
10% für das zweite Familienmitglied, 30% für das dritte Familienmitglied und 60% für 
jedes weitere Familienmitglied.  

  Für die Unterrichtsangebote „2. Fach 30“ und „2. Fach 45“ gibt es keine weitere 
Familienermäßigung. 

 

§ 6 (1) Für die Höhe des Entgeltes ist die Unterrichtsform maßgebend. 
  
 (2) Entgelttabelle 
 
 

Unterrichtsform Unterrichtsstunden pro Kalenderjahr 
 
Jahresentgelt   (monatl.)  

Beginners 
36 x 30 Min. Gruppenunterricht in der  
2er Gruppe, 18 x 60 Min. Bandcoaching         552,00 €       46,00 €  

Basic 
18 x 30 Min. Einzelunterricht, 18 x 45 Min. 
Improvisationsgruppe, 18x 60 Min. Bandcoaching         684,00 €       57,00 €  

Extended 
18 x 45 Min. Einzelunterricht, 18 x 45 Min. 
Improvisationsgruppe, 18x 60 Min. Bandcoaching         816,00 €       68,00 €  

Bandcoaching 
(Einzelperson) 18 x 60 Min. Bandcoaching für eine(n) Schüler(in)         180,00 €       15,00 €  

Bandcoaching 
(komplette Band) 

18 x 60 Min. Bandcoaching für eine komplette 
Band         816,00 €       68,00 €  

Einzel 30 
36 x 30 Min. Einzelunterricht, 18 x 60 Min. 
Bandcoaching         768,00 €       64,00 €  

Einzel 45 
36 x 45 Min. Einzelunterricht, 18 x 60 Min. 
Bandcoaching         984,00 €       82,00 €  

Einzel 14tägig  
18 x 45 Min. Einzelunterricht, 18 x 60 Min. 
Bandcoaching         648,00 €       54,00 €  

2. Fach 30 18 x 30 Min. Einzelunterricht im 2. Instumentalfach         300,00 €       25,00 €  

2. Fach 45 18 x 45 Min. Einzelunterricht im 2. Instumentalfach         444,00 €       37,00 €  

 



 (3) Kann ein(e) Schüler(in) aus pädagogischen oder organisatorischen Gründen 
vorübergehend nicht in eine Band eingeteilt werden, reduziert sich das 
Unterrichtsentgelt um monatlich 10,-€.  

  

 (4) Kann ein(e) Schüler(in) des Unterrichtsmodells „Basic“ aus pädagogischen oder 

organisatorischen Gründen vorübergehend nicht in eine Improvisationsgruppe 
eingeteilt werden, bekommt er/sie wöchentlich 25 Minuten Einzelunterricht, so das 
sich im Kalenderjahr 36 x 25 Minuten Einzelunterricht und 18 x 60 Minuten 
Bandunterricht ergeben. 

 

 (5) Kann ein(e) Schüler(in) des Unterrichtsmodells „Extended“ aus pädagogischen oder 

organisatorischen Gründen vorübergehend nicht in eine Improvisationsgruppe 
eingeteilt werden, bekommt er/sie stattdessen 25 Minuten Einzelunterricht, so das sich 
im Kalenderjahr 18 x 45 Minuten Einzelunterricht, 18 x 25 Minuten Einzelunterricht 
und 18 x 60 Minuten Bandunterricht ergeben. 

 

§ 7 (1) Entgelttabelle für die Erwachsenenabteilung der Rock-Pop-Werkstatt  
 
 

Unterrichtsform Unterrichtsstunden pro Kalenderjahr  Jahresentgelt   (monatl.)  

ERW Bandcoaching  18 x 90 Min. Bandcoaching         336,00 €       28,00 €  

ERW 14tägig Einzel  

18 x 45 Min. Einzelunterricht, 18 x 90 Min. 

Bandcoaching         720,00 €       60,00 €  

ERW Einzel 30  

36 x 30 Min. Einzelunterricht, 18 x 90 Min. 

Bandcoaching         864,00 €       72,00 €  

ERW Einzel 45  

36 x 45 Min. Einzelunterricht, 18 x 90 Min. 

Bandcoaching      1.080,00 €       90,00 €  
 

 

(2) Kann ein(e) Schüler(in) aus pädagogischen oder organisatorischen Gründen 
vorübergehend nicht in eine Band eingeteilt werden, reduziert sich das 
Unterrichtsentgelt um monatlich 15,-€.  

 
 

§ 8    Diese Entgeltordnung tritt am 1. September 2010 in Kraft. 


